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RS OGH 1969/2/10 Bkd64/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.02.1969

Norm

DSt 1872 §2 D

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Disziplinarvergehen der Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes, wenn ein Rechtsanwalt den mit ihm

befreundeten Vertreter der Gegenpartei unter Verschweigung seines Auftrages zur Erstattung einer Strafanzeige

gegen die Gegenpartei um Kostenermäßigung in einem anhängig gewesenen Rechtsstreit für seine Partei "aus

persönlichen Gründen" ersucht.
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